
Positionen des Österreichischen Städtebundes zum FAG 2024 im Bereich 
Grundsteuer – final 

Ausgangslage  

Grundsteuer wichtiger Teil der kommunalen Abgabenautonomie 

Die Besteuerung von Grund und Boden ist eine der ältesten und am weitest verbreiteten Abgaben. 
Sie eignet sich sehr gut als kommunale Steuer, da die Immobilien im Unterschied etwa zu 
Arbeitsplätzen fix in der Gemeinde verankert sind und die Wertentwicklung auch eng mit der 
Entwicklung der Kommune im Zusammenhang steht. 

Die Grundsteuer ist nach der Kommunalsteuer die zweitwichtigste eigene Abgabe der Städte und 
Gemeinden und somit essentieller Bestandteil der laufenden Einnahmen und wichtiger Pfeiler 
der Gemeindeautonomie. Die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) ist mit 31 Mio. 
Euro im Jahr 2021 von wesentlich geringerer Bedeutung als die Grundsteuer B (Grundvermögen 
ohne landwirtschaftliche Grundstücke) mit 738 Mio. Euro (jeweils inkl. Wien). Im Vergleich dazu 
betrug etwa die GIS im Jahr 2021 insgesamt 955 Mio. Euro.   

Längst fällige Reform der Grundsteuer 

Eine Reform der Grundsteuer ist aus zweierlei Gründen möglichst rasch umzusetzen: Erstens gilt 
es, diese verfassungsrechtlich abzusichern. Die österreichische Grundsteuer basiert auf dem 
sogenannten Einheitswertsystem, das auf Grund der jahrzehntelang unterbliebenen 
Aktualisierung durch die Finanzverwaltung bereits mehrfach vom Verfassungsgerichtshof 
kritisiert wurde. Dies hat bereits zur Aufhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuer geführt. 
In Deutschland, mit einer sehr ähnlichen Situation, hat der Bundesgerichtshof bereits eine 
Neuregelung erzwungen. Es ist davon auszugehen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass der 
Verfassungsgerichtshof die Grundsteuer als verfassungswidrig aufhebt und damit diese wichtige 
Einnahmequelle für die Gemeinden entfällt.  

Zweitens gilt es, die Abgabendynamik der Grundsteuer an die tatsächlichen Wertentwicklungen 
zu binden und damit die Bedeutung der Grundsteuer für die Gemeinden abzusichern. Durch die 
fehlende Valorisierung der Einheitswerte geht die Schere zwischen Bemessungsgrundlage und 
tatsächlicher Wertentwicklung Jahr für Jahr weiter auseinander. Den Städten und Gemeinden 
entgehen damit kontinuierlich immer mehr Einnahmen. So erhöhte sich das 
Grundsteuervolumen von 2012 bis 2021 um nur 22 Prozent, das ist deutlich weniger als die 
Ertragsanteile mit 32 Prozent oder das BIP mit 27 Prozent. Damit sinkt der Anteil an Grundsteuer 
an den gesamten Einnahmen der Gemeinden von Jahr zu Jahr.  

Bisher gescheiterte Reformversuche 

Um eine Grundsteuerreform vorzubereiten gab es bereits mehrere Arbeitsgruppen und 
Reformvorschläge. Im Rahmen des Finanzausgleichsprozesses wurde bereits 2008 eine erste 
Arbeitsgruppe einberufen, welche jedoch zu keinen Ergebnissen kam. Mit dem 
Finanzausgleichsgesetz 2017 war zuletzt ein ernsthafter Versuch einer Grundsteuerreform mit 
einer erneuten Arbeitsgruppe unternommen worden. Es kam jedoch wieder zu keinen 
Ergebnissen, was zuletzt auch vom Rechnungshof kritisiert wurde.  

Insbesondere die Entwicklungen in Deutschland geben nun neue Impulse, die 
Grundsteuerreform endlich umzusetzen. Dort wurde die Grundsteuer vom Verfassungsgericht 
gekippt, wodurch eine Neuregelung notwendig wurde. Von den aktuellen 
Umsetzungserfahrungen könnte das österreichische Reformmodell nun profitieren.  



Positionen  

Der Österreichische Städtebund und der Österreichische Gemeindebund drängen schon seit 
langem auf eine grundlegende Reform der Grundsteuer, was u.a. auch im Paktum zum 
Finanzausgleichsgesetz 20171 so festgehalten wurde. Der Österreichische Städtebund fordert eine 
Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit der Arbeitsgruppe zur Grundsteuerreform, um die 
Eckpunkte der Reform zu fixieren.  

Ziel ist es, eine verfassungskonforme, möglichst unbürokratische Steuer zu entwickeln, die für die 
Steuerzahler*innen kalkulierbar und gut tragbar ist. Gleichzeitig soll eine für die Gemeinden 
verlässliche und an die Wertentwicklung angepasste Abgabe bestehen, um die Abgabenautonomie 
der Gemeinden abzusichern und damit die Grundsteuer als wichtige Einnahmequelle zur 
Absicherung der Finanzierung der kommunalen Daseinsvorsorge zu gewährleisten.  

Basierend auf den bisherigen Erfahrungen der bislang gescheiterten komplexen Reformansätze 
sollten künftig deutlich vereinfachte Reformansätze ins Auge gefasst werden. So ist zu prüfen, die 
völlig veralteten und aufwändigen Einheitswerte durch deutlich vereinfachte 
Bemessungsgrundlagen zu ersetzen. Dies bedeutet, möglichst viele Daten aus bestehenden 
Registern (Flächen) und Statistiken (Preise) zu verwenden und komplizierte Zu- und Abschläge 
und Detailbewertungen abzuschaffen bzw. zu reduzieren. Mit einer Grundsteuer C auf unbebaute 
Grundstücke könnten die Gemeinden auch positiv zur Reduktion des Bodenverbrauches 
beitragen. 

 

Der Österreichische Städtebund fordert die längst überfällige Modernisierung der Grundsteuer:   

 Möglichst rasche Umsetzung der Grundsteuerreform 

 Wiederaufnahme der Arbeit der Arbeitsgruppe zur Grundsteuerreform 

 die künftige Grundsteuer sollte möglichst unbürokratisch sein und die Abgabendynamik 
für die Gemeinden absichern 

 

                                                   
1 https://www.bmf.gv.at/themen/budget/finanzbeziehungen-laender-gemeinden/paktum-finanzausgleich-ab-2017.html 


